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Nr. 1 
 

Verordnung des Landratsamtes Donau-Ries 
über das Naturdenkmal „Alte Eiche im Schneidt´schen Garten“ 

in der Gemarkung Nördlingen vom 08.04.2019 
 
 

 
Auf Grund von § 20 Abs. 2 Nr. 6 und § 28 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.7.2009 (BGBl. I, S. 
2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.9.2017 (BGBl. I, S. 3434) in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1, 
Art. 51 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 und Art. 43 Abs. 2 Nr. 3 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 
23.2.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 2  des Gesetzes  vom 24.7.2018 (GVBl. S. 
604), erlässt das Landratsamt Donau-Ries folgende  
 

 
V e r o r d n u n g: 

 
§ 1 

 
Schutzgegenstand und Lage 

 
(1) Die Eiche auf FI.Nr. 1183 der Gemarkung Nördlingen, Große Kreisstadt Nördlingen, wird als Ein-

zelschöpfung der Natur als Naturdenkmal geschützt. 
 
(2) Das Naturdenkmal erhält die Bezeichnung „Alte Eiche im Schneidt´schen Garten". 
 
(3) Zur Sicherung des Naturdenkmals erstreckt sich der Schutz auch auf die Umgebung des Naturdenk-

mals im Bereich der Kronentraufe zuzüglich eines 1,5 Meter breiten Rings. Die Kronentraufe im Sinne 
dieser Vorschrift ist die Bodenfläche unter der Baumkrone. Nicht zum Schutzgegenstand gehören be-
stehende bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung, die sich innerhalb des geschützten 
Bereiches befinden. 

 
(4) Die Lage des Naturdenkmals ist in den beiliegenden Flurkarten im Maßstab 1 : 25.000, 1 : 5000 sowie 

1:1000 eingetragen. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 
 

§ 2 
 

Schutzzweck 
 

Zweck der Ausweisung der Eiche als Naturdenkmal ist es, diesen eindrucksvollen Großbaum wegen seines ein-
zigartigen Wuchses als bestimmenden Solitärbaum im Schneidt´schen Garten zu schützen. Es handelt sich um 
eine Einzelschöpfung der Natur, deren besonderer Schutz sich aufgrund ihrer Eigenart sowie geschichtlichen 
und heimatkundlichen Bedeutung ergibt. Der Baum stellt ein prägendes und charakteristisches Gestaltungs-
element im Ortsbild dar. Er soll in seiner biologischen Funktion als Lebensraum, Futterquelle sowie Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte für angestammte Tierarten wie Insekten, Vögel und Kleinsäuger erhalten werden. 

 
 
 
 

§ 3 
 

Verbote 
 

(1) Nach § 28 Abs. 2 BNatSchG ist es verboten, 
 
1. ein Naturdenkmal zu beseitigen oder 
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2. Handlungen vorzunehmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung eines 

Naturdenkmals führen können. 
 
(2) Es ist insbesondere verboten, in dem nach § 1 Abs. 3 Satz 1 dieser Verordnung geschützten Bereich 
 
 

1. Teile des Baumes zu beschädigen oder zu entfernen, 
 

2. das Wurzelwerk der Bäume zu verletzen, 
 
3. das Wachstum der Bäume auf andere Weise zu stören, 
 
4. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Ablagerungen jeglicher Art, Grabungen, 

Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise, z.B. 
durch Verdichtung, Versiegelung, Betonieren, zu verändern. 

 
5. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung zu errichten, auch wenn diese keiner 

Baugenehmigung bedürfen, 
 
6. Biozide (Herbizide, Pestzide, Fungizide), Streusalz, Öle, Säuren, Laugen, Farben, Gülle, Mist, 

Dünger, Abwasser oder Giftstoffe zu lagern, auszuschütten oder auszubringen, 
 
7. Schilder, Tafeln, Plakate oder sonstige Gegenstände an dem Baum anzubringen, bzw. die 

Baumrinde zu beschädigen, 
 
8. Feuer zu machen. 

  
§ 4 

 
Ausnahmen 

 
Ausgenommen von den Verboten nach § 28 Abs. 2 BNatSchG und des § 3 dieser Verordnung sind: 
 

1. Maßnahmen zur Abwehr unmittelbar drohender Gefahren für Leib und Leben von Menschen 
oder für erhebliche Sachwerte (insbesondere in Wahrnehmung einer Verkehrssicherungs-
pflicht). Die Maßnahmen sind der unteren Naturschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 
2.  Maßnahmen, die der Erhaltung und ordnungsgemäßen Pflege des Naturdenkmals dienen; die 

Maßnahmen sind dem Landratsamt Donau-Ries – untere Naturschutzbehörde – rechtzeitig 
vor Beginn anzuzeigen. 

 
3.  Die rechtmäßige Benutzung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen 

sowie der zur Erhaltung der Verkehrssicherheit notwendige Winterdienst auf befestigten 
Straßen und Wegen im nach § 1 Abs. 3 Satz 1 dieser Verordnung geschützten Bereich. 

 
4. Das Anbringen des Naturdenkmalschildes durch die untere Naturschutzbe hörde. 

 
§  5  

  
Befreiungen 

 
Von den Verboten nach § 28 Abs. 2 BNatSchG und des § 3 dieser Verordnung kann das Landratsamt 
Donau-Ries unter den Voraussetzungen § 67 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit Art. 56 Satz 1 Bay-
NatSchG im Einzelfall auf Antrag eine Befreiung erteilen und mit Nebenbestimmungen verbinden. Zur  
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Gewährleistung der Erfüllung dieser Nebenbestimmungen kann eine angemessene Sicherheitsleistung 
gefordert werden. 
 
 
 

§ 6  
 

Pflichten der Eigentümer und Besitzer 
 

Die Eigentümer und Besitzer des Naturdenkmals haben dieses zu überwachen und gemäß Art. 50 Abs. 1 Bay-
NatSchG erhebliche Mängel und Schäden unverzüglich dem Landratsamt Donau-Ries, Untere Naturschutzbe-
hörde, anzuzeigen. 

 
 

§ 7   
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 und 7 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu  fünfzigtausend Euro belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

  
1. entgegen § 3 dieser Verordnung ohne Befreiung (§ 5) das Naturdenkmal beseitigt oder Hand-

lungen vornimmt, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenk-
mals oder seiner geschützten Umgebung führen können; insbesondere Handlungen nach § 3 
Abs. 2 Nr. 1 bis 8 dieser Verordnung ohne die erforderliche Befreiung gemäß § 5 dieser Ver-
ordnung vornimmt, 

 
2. entgegen § 4 Nr. 1 Satz 2 dieser Verordnung erforderliche Sicherungsmaßnahmen nicht un-

verzüglich anzeigt oder Maßnahmen nach § 4 Nr. 2 dieser Verordnung ohne die erforderliche 
Anzeige durchführt, 

 
3. einer vollziehbaren Nebenbestimmung nach § 5 dieser Verordnung nicht nachkommt. 

 
 
 
 

§ 8 
  

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries in 
Kraft. 
 
 
Donauwörth, den 08.04.2019  
Landratsamt Donau-Ries 
 

 
 
 
Stefan Rößle  
Lanndrat 
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Nr. 2 
 
Arbeitsagentur widmet der Pflege einen eigenen Tag  
Informationen und Beratung zu „Zukunftsbranche“  
Tag der Pflege am 15.05.2019  
 
In Deutschland gibt es immer mehr ältere Menschen und pflegebedürftige Personen, die Hilfe im Alltag benöti-
gen, betreut und gepflegt werden müssen. Die Auswahl an interessanten Tä-tigkeiten in der Betreuung und 
Pflege kranker und alter Menschen ist groß und Fachkräfte werden dringend gesucht.  
Im Laufe eines Jahres wurden der Arbeitsagentur Donauwörth rund 470 offene Stellen im Gesundheits- und 
Sozialwesen für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen gemeldet. Allein in den Berufen der Alten-, Kranken- 
und Heilerziehungspflege waren es 181 Stellen. Rein rechnerisch ergeben sich in den drei Berufsgruppen 
durchschnittlich 1,9 Arbeitsstellen pro gemeldetem Arbeitslosen.  
Die Agentur für Arbeit Donauwörth lädt deshalb zum „Tag der Pflege“ am 15. Mai 2019 ins Pfarrheim „Zu 
unserer Lieben Frau“, Münsterplatz 4 in Donauwörth ein. Von 08:30 bis 13:30 Uhr wirbt die Arbeitsagentur 
gemeinsam mit sechs Berufsfachschulen und 12 Arbeit-gebern aus Nordschwaben für Berufe aus der Kranken-, 
Alten- und Heilerziehungspflege.  
Sowohl Berufsanfänger als auch Wiedereinsteiger und Personen, die sich für einen Berufs-wechsel in die Pfle-
gebranche interessieren, haben an diesem Tag die Möglichkeit, individu-elle Informationen direkt bei den Fach-
schulen und den Arbeitgebern zu bekommen und be-reits erste Kontakte zu knüpfen.  
Während der Veranstaltung finden ergänzende Vorträge statt. Um 08:45 und 10:30 Uhr infor-mieren Experten 
der Agentur für Arbeit über die Fördermöglichkeiten. Jeweils um 09:30 und 11:15 Uhr berichten Pflegeschüler 
bzw. Studierende über ihre Berufswahl, die Ausbildung und praktischen Erfahrungen im Beruf.  
„Wenn Sie über den Einstieg in einen Pflegeberuf nachdenken, dann besuchen Sie uns! Sie haben die Gelegen-
heit eine Vielzahl an Informationen aus erster Hand und ohne lange Wege vor Ort zu bekommen“ wirbt Jessica 
Graf, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Donauwörth und Organisatorin, 
für die Veranstaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 
 
 
 

 


